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AWO Landesverband Thüringen e.V.


Vereinbarung über ehrenamtliche Tätigkeit

Zwischen


_____________________________________



in (Einsatzort)

            ____________________________________________________

_

                                                                           ___

und

ehrenamtlich Tätige/r
            






                     __
wohnhaft in








                                __
geboren am








Telefon









                     __
gesetzl. vertreten durch









_
(entfällt bei Volljährigkeit)

wird nachstehende Vereinbarung geschlossen.

1. Tätigkeitsdauer
Die Tätigkeit beginnt am              und endet am 


 .

Die Einsatzzeit und Häufigkeit sind vor Beginn der Tätigkeit abzustimmen und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der betreuten Menschen, des Ehrenamtlichen und der Einrichtung.

2. Tätigkeitsinhalte

Die ehrenamtliche Arbeit umfasst folgende Tätigkeiten:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Pflichten der/des ehrenamtlich Tätigen
Die/der ehrenamtlich Tätige verpflichtet sich, die übertragenen Aufgaben in Abstimmung mit der Einrichtung bzw. Träger gewissenhaft auszuführen. Dabei werden entsprechende Bestimmungen des Arbeits- und Unfallschutzes beachtet.

Die anvertrauten Arbeitsmittel und sonstige Ausstattungen werden sorgsam behandelt.

Der ehrenamtlich Tätige ist verpflichtete, Dritten gegenüber Stillschweigen über alle ihm im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten des Trägers oder betreuter Person zu wahren. Diese Pflicht besteht nach Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit fort. Betriebliche Unterlagen aller Art, dürfen nur zur Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit verwendet werden und sind sorgfältig aufzubewahren. Bei Beendigung des Ehrenamtes sind diese Unterlagen der Einrichtung bzw. dem Träger auszuhändigen.

Über Krankheit und andere Verhinderungsgründe wird die Einrichtung bzw. der für den Einsatz zuständigen Mitarbeiter umgehend unterrichtet. 

4. Pflichten der Einrichtung
Die Einrichtungsleitung verpflichtet sich,

· der/dem Ehrenamtlichen nur solche Aufgaben zu übertragen, die dem Anspruch und Ziel ehrenamtlicher Arbeit dienen

· nur solche Personen mit der Anleitung zu beauftragen, die nach Ausbildung und Berufserfahrung dafür geeignet sind

· die/den Ehrenamtlichen in der Ausübung ihres/seines Engagements zu beraten und unterstützen 

5. Auflösung der Vereinbarung
Die Vereinbarung kann in einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen aufgelöst werden.

6. Versicherungsschutz

Während ihrer Tätigkeit besteht für die Ehrenamtlichen Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz durch __________________________________bzw. __________________________________.

7. Aufwandsentschädigung
Es besteht kein Anspruch auf Urlaub, Vergütung oder Auslagenerstattung. Im Rahmen der Tätigkeit wird im Einzelfall über die Erstattung von Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit stehen, entschieden. 

Ort, Datum

Einrichtungsleiterin




            Ehrenamtliche/r


